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1 Einleitung 

Seit den 1990er Jahren hat sich eine reichhaltige sozialwissenschaftliche 
Forschung zum Prozess der europäischen Einigung entwickelt. Vor allem 
aus politikwissenschaftlicher und soziologischer Perspektive wurden viele 
Studien zur Europäisierung durchgeführt, die diese als multidimensionalen 
und Mehrebenen-Prozess Grenzen überschreitender Vergesellschaftung 
betrachten. Ein wichtiger Bestandteil dieses Europäisierungsprozesses ist 
die Einrichtung der Europäischen Betriebsräte (EBRs). Mit der Verab-
schiedung der EBR-Richtlinie durch den EU-Ministerrat im Jahre 1994 
sollte gezielt die soziale und politische Dimension der europäischen Eini-
gung unterstrichen werden. Nach drei Dekaden mehr oder minder zäher 
Aushandlungen und variierender Modellentwürfe wurde so eine neue insti-
tutionelle Ordnung der Partizipation und Interessenregulierung in Unter-
nehmen geschaffen, die mindestens Tausend Beschäftigte in mindestens 
zwei EU-Mitgliedsländern bei mindestens 150 Beschäftigten in jedem Land 
aufweisen.  

Diese neue Institution der EBRs entwickelte und festigte sich in einem 
komplexen Prozess der Verabschiedung supranationaler (EU-)Richtlinien, 
des Erlassens nationaler (Ausführungs-)Gesetze und einer dazu voraus-, 
parallel- und nachlaufenden Praxis grenzüberschreitender Interessenregu-
lierung (Keller 2001; Lecher u.a. 2001; Pries 2010; Pardi 2006). Im Jahre 
2010 existierten etwa 950 EBRs in europaweit tätigen Unternehmen. Das 
sind mehr als ein Drittel aller Unternehmen, in denen die formalen Vor-
aussetzungen für die Gründung eines EBRs vorliegen (vgl. im Einzelnen 
Kapitel 2.1 weiter unten). In den Unternehmen mit EBR sind immerhin 
etwa 17 Millionen Menschen beschäftigt. Angesichts zunehmender grenz-
überschreitender Aktivitäten von Unternehmen können EBRs ein wichti-
ges Instrument sein, um die rein ökonomische durch eine sozialpolitische 
Europäisierung von Interessenvertretung und Verhandlungsstrukturen zu 
ergänzen.  
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Welche Rolle aber spielen EBRs tatsächlich im Europäisierungs- und 
Internationalisierungsprozess der Unternehmen allgemein und hinsichtlich 
der Regulierung konzernweiter Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen? 
Haben sie tatsächlich wichtige Informations- und Konsultationsfunktionen 
in der Interessenregulierung zwischen Management und Arbeitnehmern? 
Oder dienen sie eher als Clearingstelle zwischen den Arbeitnehmervertre-
tungen der verschiedenen Länder und Standorte? Sind EBRs aus der Sicht 
des Managements eher lästige bürokratische und im Zweifelsfalle kostspie-
lige Zusatzeinrichtungen oder wichtige Kommunikationsinstrumente und 
eventuell sogar ernste Verhandlungspartner? Halten die gewerkschaftlichen 
Akteure die EBRs für hilfreiche Organe in der Europäisierung von Interes-
senvertretung oder stehen sie diesen eher skeptisch bis misstrauisch gegen-
über, weil sie sich zu (betriebssyndikalistischen) Konkurrenzeinrichtungen 
der Interessenregulierung entwickeln könnten oder bestenfalls ein Treff-
punkt divergierender Standortinteressen sind? Sind sie nur formale Aus-
hängeschilder, deren Arbeit oder gar Existenz von den Beschäftigten der 
Unternehmen gar nicht wahrgenommen wird? 

Die (sozialwissenschaftliche) Forschung über EBRs hat seit der Mitte 
der 1990er Jahre eine Vielzahl wertvoller Befunde zu den Entstehungsbe-
dingungen, zu den formalen Rechtsgrundlagen sowie zur Praxis und zur 
Interessenregulierungswirksamkeit von EBRs vorgelegt. Auf einige der 
oben gestellten Fragen lassen sich demnach zumindest partielle Antworten 
geben (vgl. Kapitel 2). Während es an empirisch gehaltvollen Untersu-
chungen in zahlreichen Branchen und Ländern nicht mangelt, wurde indes 
immer wieder selbstkritisch ein konzeptionelles Defizit konstatiert (s. 
Müller/Hoffmann 2002: 108, 111). Dieses konzeptionelle Defizit hat in 
Bezug auf den in Frage stehenden Forschungsgegenstand eine externe und 
eine interne Seite. Die externen Aspekte dieses ›konzeptionellen Defizits‹ 
beziehen sich auf die Tatsache, dass zwischen der EBR-Forschung und der 
sonstigen sozialwissenschaftlichen Europäisierungsforschung nur wenig 
wechselseitiger Austausch stattfindet. So behandelt zum Beispiel Münch 
(2001) aus soziologischer Perspektive sehr differenziert die verschiedenen 
Dimensionen der sozialen Einigung Europas;1 aber die EBRs werden in 
ihrer Bedeutung nicht explizit diskutiert. Auch die politikwissenschaftliche 
Mehrebenenanalyse der europäischen Einigung ist auf die europäischen 
staatlichen Institutionen, auf die politischen Parteien und auf Interessen-
                                                           
 1 Münch (2004) bezieht sich spezifischer auf die Umstellung der nationalen Beschäfti-

gungs- und Sozialpolitiken im Rahmen der Europäisierung- 
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verbände fokussiert und nimmt die EBRs (und den Sozialen Dialog) kaum 
als Forschungsgegenstand wahr. Umgekehrt schenkt aber auch die EBR-
Forschung diesen Studien kaum Beachtung. 

Die internen Aspekte des ›konzeptionellen Defizits‹ der EBR-For-
schung betreffen vor allem die fehlende theoretische Fundierung vorhan-
dener (empirischer) Forschungsbeiträge. Wenn theoretische Modelle for-
muliert wurden, so erfolgte die Analyse in der Regel aus einer Industrial-
Relations-Perspektive, die sich am Muster der Studien zu nationalen Interes-
senvertretungsstrukturen orientierte und auf den EBR als Akteur in einer 
Kapital-Arbeit-Beziehung fokussierte. Im Mittelpunkt stand oft die Typi-
sierung der existierenden EBRs nach dem Charakter der Austausch- und 
Machtbeziehungen zwischen einem EBR und dem Management, den nati-
onalen Beschäftigtenvertretungen und den Gewerkschaften. Weniger be-
achtet wurde dabei, dass EBRs mehrdimensionale und Mehrebenen-Platt-
formen beziehungsweise -Organisationen sind. EBRs setzen sich aus sozi-
al-räumlich auf verschiedene Länder verteilten Elementen zusammen. Die 
in ihnen integrierten individuellen und kollektiven Akteure (ver)handeln 
auf der Basis unterschiedlicher national-kultureller Institutionensysteme 
und Traditionen und müssen sich für zielgerichtetes und gemeinsames 
Verhalten nach außen koordinieren. Eine einfache konzeptionelle Anleh-
nung der EBR-Forschung an die traditionelle Industrial-Relations-Forschung, 
die weitgehend für nationalstaatliche Bezugssysteme entwickelt wurde, 
reicht deshalb nicht aus. Ebenso wenig können EBRs durch eine einfache 
Anwendung beziehungsweise Anpassung der theoretisch-analytischen In-
strumente untersucht werden, die im und für den Kontext der deutschen 
Betriebsrats-Forschung entwickelt wurden. 

Ein weiterer (und zum Teil durch die fehlende theoretische Durchdrin-
gung beförderter) Kritikpunkt betraf die Methodologie vieler EBR-
Studien. In empirischen Untersuchungen wurden die Dynamik und Praxis 
von EBRs oftmals über die Analyse des Interessenhandelns und der Wahr-
nehmungen einiger weniger für relevant befundener Akteure – häufig der 
Vertreter von Management und Arbeitnehmern in der Unternehmenszen-
trale und teilweise noch in einem weiteren ausgewählten Land – erfasst. 
Diese methodologische Engführung führte letztlich dazu, dass die Interes-
sen und Strategien, die Wahrnehmungen und Deutungen eines Großteils 
der beteiligten Akteure – nämlich der EBR-Mitglieder aus den verschie-
denen Ländern, Gewerkschaftstraditionen und vertretenen sozialen Grup-
pen (nur Arbeitnehmer oder auch Management) – gar nicht oder nur ver-
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mittelt über die Aussagen von EBR-Vorsitzenden, Sprechern oder Bera-
tern erhoben werden konnten. 

Vor diesem Hintergrund setzt sich die Studie drei wesentliche Ziele: 
Ein erstes Ziel besteht darin, einen theoretisch-analytischen Rahmen für das 
Studium von EBRs sowie ihrer Kontext- und Bedingungsfaktoren zu ent-
wickeln, der zumindest einen Teil des konstatierten konzeptionellen Defi-
zits berücksichtigt. Hierzu werden die bislang in der EBR-Forschung 
verwendeten Ansätze der Industrial-Relations-Forschung systematisiert 
(Kapitel 2.1) und um Konzepte der Transnationalisierungs- und Organisa-
tionsforschung, vor allem der Forschung zu internationalen beziehungs-
wiese grenzüberschreitend tätigen2 Unternehmen, ergänzt (Kapitel 2.2), 
welche für den Untersuchungsgegenstand EBR angemessen erscheinen. 
Eine konzeptionelle Neuerung des Projektes betrifft dabei die spezifische 
analytische Perspektive auf EBRs: Aus dem Blickwinkel einer organisati-
onssoziologischen und Transnationalisierungsperspektive lässt sich ein 
EBR als pluri-lokale Non-Profit-Organisation fassen, die als Interaktionsplattform 
innerhalb eines grenzüberschreitend tätigen Unternehmens existiert und diesem gegenüber 
agiert. Für die inhaltliche Charakterisierung der EBR (und auch der EU-weit 
tätigen Unternehmen) wird dabei eine ex ante-Typologie internationaler 
Organisationen entwickelt, die sich auf die von Bartlett und Ghoshal 
(1989) vorgeschlagene Typologie globaler, internationaler, multinationaler 
und transnationaler Unternehmen stützt. 

Ein zweites Ziel dieser Studie besteht darin, auf Grundlage eigener kon-
zeptioneller Überlegungen die EBRs ausgewählter Unternehmen der Au-
tomobilindustrie zu typisieren und diese empirisch begründeten Typenzu-
weisungen kausal zu erklären. Hierzu wird ein theoretisches Modell mit 
insgesamt vier Einflussdimensionen zugrunde gelegt (Kapitel 3.1 und 3.2). 
Dieses Modell umfasst sowohl Erklärungsfaktoren, die bereits in früheren 
                                                           
 2 In der Forschungsliteratur insgesamt finden sich unterschiedliche Begriffe zur Bezeich-

nung grenzüberschreitend aktiver Unternehmen (international, multinational, transna-
tional etc.); eine einheitliche Nomenklatur gibt es nicht. In einigen Studien werden die 
verschiedenen Begriffe zur inhaltlichen Charakterisierung unterschiedlicher Typen grenz-
überschreitend aktiver Unternehmen gebraucht (s. z.B. Perlmutter 1969; Bartlett/Gho-
shal 1989). In dieser Studie werden die Begriffe grenzüberschreitend und international 
synonym und in einem sehr breiten Sinn für alle Organisationen verwendet, die mit ei-
genen Ressourcenstrukturen in mehr als einem Land beziehungsweise Nationalstaat 
dauerhaft aktiv sind. Der Begriff internationale Organisation wird also bewusst wesentlich 
breiter als Oberbegriff verwendet. Die Begriffe fokal, global, multinational und transnational 
dienen hingegen der inhaltlichen Charakterisierung der hier analysierten internationalen 
Organisationen. Zu spezifischeren Begriffsinhalten vgl. Kapitel 2.1. 
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EBR-Studien konzipiert wurden und sich als empirisch erklärungsrelevant 
erwiesen haben, als auch Überlegungen, die im Wesentlichen auf Konzepte 
der Organisationsforschung rekurrieren und die auf die Begründung orga-
nisationaler Strukturen und Praktiken abzielen. Die vier Erklärungsdimen-
sionen sind (a) der Stammlandeffekt beziehungsweise der Einfluss der je-
weiligen nationalen institutionell-kulturellen Kontexte, (b) die Pfadabhän-
gigkeit oder historische Evolution der entsprechenden (Unternehmens- 
wie EBR-)Organisationen, (c) die Orientierungen, Strategien und sonstigen 
Besonderheiten der relevanten Akteure und (d) die Strukturen beziehungs-
weise der Internationalisierungstypus des Unternehmens – im weiteren 
Verlauf auch als organisational fit zwischen dem Unternehmenstypus und 
dem Typus des entsprechenden EBR bezeichnet. Durch die systematische 
Berücksichtigung dieser vier Einflussdimensionen wird eine Kombination 
handlungs- und strukturtheoretischer Perspektiven angestrebt. Die institu-
tionellen, historischen, akteursbezogenen und situativen Kontextbedin-
gungen von EBRs werden dabei einerseits als gleichsam ›geronnene‹ Er-
gebnisse früherer Entwicklungen und Ereignisse, also als Handlungsresul-
tate aufgefasst und andererseits als handlungsstrukturierende Filter und 
Begrenzungen behandelt. Hierdurch soll einerseits eine voluntaristische 
Perspektive und andererseits eine deterministische Sichtweise auf die 
Handlungsmöglichkeiten von EBRs vermieden werden.  

Ein drittes Ziel der Studie besteht schließlich darin, die Interessenregulie-
rungswirksamkeit von EBRs explizit zu diskutieren, ohne diese mit öffentlich 
sichtbaren Aktivitäten oder der Konflikthaftigkeit der EBR-Aktivitäten 
gleichzusetzen. Als zentrales Problem- und Themenfeld, an dem diese Re-
gulierungswirksamkeit untersucht wird, wurde die Sicherung von Standor-
ten und Beschäftigung auf der europäischen Ebene ausgewählt. Zu diesem 
Zweck wurde ein Konzept entwickelt, welches unterschiedliche Dimensio-
nen von ›Interessenvertretungsoutput‹ umfasst und somit einen differen-
zierten Vergleich der EBRs ermöglicht (Kapitel 3.3). 

Die Anwendung von Konzepten der Transnationalisierungsforschung 
erforderte in empirisch-methodischer Hinsicht eine besondere Vorgehensweise 
bei der Konzeption der empirischen Erhebung. Die Perspektive auf EBRs 
als Non-Profit-Organisationen, deren räumlich verteilte Akteure bezie-
hungsweise Akteursgruppen in unterschiedlichen national-kulturellen und 
institutionellen Kontexten verankert sind und daher über je spezifische In-
teressen-, Wahrnehmungs- und Wertemuster verfügen, erforderte eine an-
gemessene Berücksichtigung dieser Teilgruppen in der Erhebung. Um einen 
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methodologischen Zentrum-Peripherie-Bias zu vermeiden, wurden neben 
dem europäischen Stammland weitere Länder mit Produktionsstandorten 
analysiert und entsprechend neben dem EBR-Vorsitzenden und den EBR-
Mitgliedern des Stammlandes sowohl Arbeitnehmer- als auch Management-
vertreter anderer europäischer Standorte in die Untersuchung einbezogen. 

In den empirischen Teilen dieser Studie wird das theoretische Konzept 
auf insgesamt acht grenzüberschreitend tätige und im europäischen Zu-
sammenhang wichtige Automobilkonzerne – Daimler, Volkswagen, PSA, 
Renault, Honda, Toyota, Ford und General Motors – angewendet. Die Da-
tenerhebung stützt sich dabei neben einer Berücksichtigung bereits vorlie-
gender Untersuchungen und neben Dokumentenanalysen aus den Unter-
nehmen und ihren EBRs in erster Linie auf Experteninterviews an Stan-
dorten der untersuchten Unternehmen in jeweils (soweit vorhanden) fünf 
Ländern: Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Polen und Spanien so-
wie gegebenenfalls zusätzlich dem jeweiligen Land, in dem der EU-Stamm-
sitz des Unternehmens liegt. Zusätzlich hierzu wurden Experteninterviews 
in Verbänden und in der Wissenschaft durchgeführt (vgl. Kapitel 3.3). In 
den Kapiteln 4–11 werden die Ergebnisse der acht Fallstudien gegliedert 
nach den entsprechenden Unternehmen und EBRs vorgestellt. Eine Quer-
schnittauswertung entlang der hier interessierenden Fragestellungen nach 
der EBR-Typik, der Regulierungswirksamkeit sowie der Erklärung dieser 
Befunde mithilfe der vier bereits erwähnten Einflussdimensionen erfolgt in 
Kapitel 12. Hier werden die zentralen Befunde der Studie zusammenge-
fasst und weitere Forschungsbedarfe aufgezeigt. 
 



 

 

2 Stand der Forschung 

Im Rahmen dieser Veröffentlichung ist es nicht möglich, die ganze Breite 
der bereits vorliegenden Forschungsbefunde zu EBRs darzustellen, sie aus-
führlich oder gar umfassend zu erörtern. Hierzu existieren auch schon ver-
schiedene Systematisierungsversuche (vgl. Hertwig u.a. 2009; Müller/Hoff-
mann 2001; Waddington/Kerckhofs 2003; Whittall u.a. 2007). Vielmehr 
sollen im Folgenden zunächst einige Besonderheiten und Schwachstellen 
der bisherigen Forschung zu EBRs skizziert werden, aus denen heraus sich 
die Anlage dieser Untersuchung rechtfertigt (Kapitel 2.1). Ausführlicher 
wird dann auf die Forschung zu grenzüberschreitend tätigen (Profit- und 
Non-Profit-)Organisationen eingegangen, um den spezifischen, hier ver-
wendeten Forschungsansatz verständlich zu machen (Kapitel 2.2). 

2.1 Forschung zu Europäischen Betriebsräten 

2.1.1 Phasen der Entwicklung von EBRs 

Das Interesse an Forschung zu EBRs als der ersten grenzüberschreitenden 
Institution unternehmensinterner Arbeitnehmervertretung begann bereits 
vor der Verabschiedung der Richtlinie zur Einführung von EBRs im Jahre 
1994, verstärkte sich jedoch nach deren Implementierung in nationale Ge-
setze beträchtlich. Forschung zu EBRs wird von unterschiedlichen Fach-
richtungen beziehungsweise aus verschiedenen Perspektiven durchgeführt: 
Historische Analysen unterscheiden gewöhnlich drei Phasen der Entwicklung 
von EBRs (so z.B. Rivest 1996; Platzer/Weiner 1998: 393ff.; Keller 2001). 
Während der ersten Phase vor Verabschiedung der Richtlinie (bis 1994) 
richtete sich der Fokus der Forschung auf Analysen zu den Strategien der 
Akteure im Umgang mit der Richtlinie zu EBRs (Hall 1992; Danis/Hoff-
mann 1995) und auf die freiwillig eingerichteten Gremien zur Information 
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und Konsultation von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. In dieser 
Phase wurden 49 EBR-Vorläufer in 46 Unternehmen gegründet (Kerck-
hofs 2003: 15). Trotz der Freiwilligkeit der Vereinbarungen spielten diese 
Vorläufer-EBR eine wichtige Rolle als praktische Vorbilder, denn sie er-
möglichten es den Gewerkschaften, Druck auf die politischen Akteure zur 
Verabschiedung der Richtlinie auszuüben (Nagel 1999: 325f.). 

Die zweite Phase umfasst die Zeit von der Verabschiedung der Richtli-
nie im Jahre 1994 bis zur Umsetzung in die jeweiligen nationalen Gesetze 
im September 1996. Nach Kerckhofs wurden in dieser Zeit ungefähr 400 
freiwillige EBR-Gründungsvereinbarungen (so genannte Artikel 13-Verein-
barungen) abgeschlossen. Die Eigenart der Artikel 13-Vereinbarungen be-
steht darin, dass sich Unternehmen nicht an die verbindlichen Erfordernis-
se, die in der Richtlinie festgelegt wurden, halten mussten. Vielmehr er-
möglichten sie die Aushandlung von ›betriebsspezifischen‹ Vereinbarun-
gen, die auch nach Inkrafttreten der nationalen Umsetzungsgesetze Be-
standsschutz genossen (Hoffmann 1997; Lecher u.a. 2001: 194). Diese 
Möglichkeit von Verhandlungen »under the shadow of the law« (Bercusson 
1992) endete mit dem Ablauf der Frist für die Umsetzung in je nationales 
Recht im September 1996.  

Die dritte Phase beginnt mit der Einführung einer »gesetzlichen Stan-
dardprozedur« (Lecher u.a. 2001: 11) nach Artikel 6 der Richtlinie. Die 
Forschung in dieser Zeit richtete sich auf die Umsetzung der Richtlinie 
(Jäger 1996; Buschak 1997), auf die erfolgreiche Etablierung von EBRs 
(Whittall 2000b zu BMW; Eller-Braatz/Klebe 1998; Haipeter 2006 und 
Kotthoff 2006b zu GM) und auf die Aktivitäten von EBRs (s. z.B. Bart-
mann 2005; Dehnen/Rampeltshammer 2010; Klemm/Siebens 2004).  

Untersuchungen zu EBRs aus juristischer Perspektive analysieren beispiels-
weise die Spezifika nationaler Umsetzungsmodi der EBR-Richtlinie, ent-
weder in einem Land (z.B. Bercusson/Dickens 1996 für Großbritannien; 
Blanke 1999 für Deutschland) oder in einem Vergleich der Implementation 
in mehreren Ländern (z.B. Buschak 1997; Bueggel 2002). Zudem wurde im 
Zuge komparativer Studien die Effektivität der Umsetzung der EBR-Richt-
linie thematisiert (z.B. die Länderstudien zu Frankreich, Deutschland, Bel-
gien und den Niederlanden in Rigaux/Dorssemont 1999). Einige ökonomi-
sche Studien untersuchen quantitative Aspekte, wie zum Beispiel die Zusam-
menhänge zwischen dem Entstehen von EBRs und spezifischen Unter-
nehmensmerkmalen wie etwa der Branche oder der Unternehmensgröße. 
In einer ökonometrischen Analyse freiwilliger EBR-Vereinbarungen fan-
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den Addison und Belfield keine signifikante Korrelation zwischen Produk-
tivität und Performanz des Unternehmens einerseits und der Existenz von 
EBRs andererseits (Addison/Belfield 2002). In einer neueren Studie unter-
sucht Vitols die Gemeinwohleffekte von EBRs in Bezug auf Kreditgeber, 
Aktienbesitzer, Manager und Beschäftigte. Er kommt zu dem Ergebnis, 
dass EBRs keine negativen Auswirkungen auf Kreditgeber und Aktienbe-
sitzer, für Manager und Beschäftige jedoch »clear positive benefits« mit 
sich bringen (Vitols 2009: 7). 

Die Forschungen aus politikwissenschaftlicher Perspektive fokussieren dem-
gegenüber auf Faktoren wie Macht, Interessen und Institutionen und auf 
die Dynamiken, die Entwicklungs- und Entstehungsbedingungen von 
EBRs im Kontext des Europäischen Mehrebenensystems (Jachtenfuchs/ 
Kohler-Koch 1996). EBRs werden als Akteure in Macht- und Aushand-
lungsbeziehungen analysiert. In ihrer Analyse von ökonomischen und poli-
tischen Faktoren zur Erklärung der Existenz (oder nicht-Existenz) eines 
EBR, erachten Streeck und Vitols politische Faktoren (Stärke der Arbeit-
nehmervertretung im Heimatland des Unternehmens und der Einfluss der 
französischen sozialistischen Partei) für erklärungsmächtiger als sozio-öko-
nomische Variablen (Konzentration von Produktion und Internationalisie-
rung von Beschäftigung) und resümieren daher, dass »voluntary supranati-
onal works councils are rooted in diverse national political and institutional 
conditions, especially the power and access to political and legal resources 
of national unions and employers« (Streeck/Vitols 1995: 268). 

Beiträge aus der Forschungsperspektive der Industriellen Beziehungen kon-
zentrieren sich hauptsächlich auf das Beziehungsgeflecht innerhalb des 
Dreiecks von Arbeit (betriebliche Arbeitnehmervertreter und Gewerk-
schaften), Kapital (Unternehmensleitungen und Arbeitgeberverbände) und 
Staat (Müller-Jentsch 1997). In dieser Tradition sind die Funktionen und 
die Modi Operandi von EBRs die wesentlichen Untersuchungsgegenstän-
de. Im Hinblick auf die Funktionen von EBRs wurde untersucht, inwieweit 
EBRs die Demokratisierung der Arbeitswelt befördern (Ramsay 1997), 
welchen Beitrag sie zur Weiterentwicklung von industriellen Bürgerrechten 
(Streeck 1999) oder zur Entwicklung einer europäischen Identität (Beiträge 
in Whittall u.a. 2007) leisten. 

Ein Schwerpunkt der Forschung liegt auf der Frage, ob die Einrichtung 
von EBRs Impulse für ein sich neu entwickelndes System europäischer 
Erwerbsregulierung geben kann. Die EBR-Richtlinie wird von mehreren 
Forschern als ein wichtiger Schritt in diese Richtung angesehen (Martin/ 
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Ross 1999; Hoffmann u.a. 2002; Müller/Platzer 2003; Weiss 2006; Platzer 
2009; Lecher/Platzer 2003). Die Neuheit der Institution EBR besteht laut 
Müller und Platzer in der Kombination von drei Prinzipien: Regulierung, 
Subsidiarität und Vorrang von Verhandlungen. Aus dieser Perspektive 
stellt das europäische System der Industriellen Beziehungen einen 
Bestandteil eines Mehrebenen-Systems dar, welches durch die Verflech-
tungen zwischen nationaler und supranationaler Ebene charakterisiert ist 
(vgl. vor allem Schulten 1998). 

In der Transnationalismusforschung wird bislang nur wenig Bezug auf 
EBRs genommen. EBRs werden hier als grenzüberschreitende Organisa-
tionen konzipiert (Pries 2008a, Pries 2010; vgl. auch Hertwig u.a. 2009), 
deren Wirken ein Element einer emergierenden Netzwerktextur transna-
tionaler Erwerbsregulierung darstellen kann, die sich erst aus der Zusam-
menschau und Integration der unterschiedlichen Ebenen von (nationalen 
und supranationalen) Regulierungsmechanismen ergibt. Hervorgehoben 
wird dabei, dass sich prinzipiell unterschiedliche Entwicklungspfade und 
Muster von Internationalisierungsprozessen differenzieren lassen. Neben 
den Akteursstrategien spielen auch strukturelle und institutionelle Kontext-
bedingungen eine entscheidende Rolle, deren Zusammenwirken in konkre-
ten Fällen empirisch zu analysieren ist (Pries 2008a: 330). 

Hinsichtlich der Einschätzung des regulativen Potenzials von EBRs hat 
sich besonders in der Bundesrepublik eine kontroverse Debatte entzündet, 
bei der oftmals eine pessimistisch-skeptische und eine optimistische Posi-
tion unterschieden werden. Die euroskeptische Position verweist auf das Feh-
len von Mitbestimmungsrechten der EBRs; für die zentralen Probleme und 
Aufgaben grenzüberschreitender Interessenvertretung (Unternehmensver-
lagerungen etc.) werden daher nur sehr geringe Einflussmöglichkeiten ge-
sehen (Keller 2001: 100). Sehr drastisch hat Wolfgang Streeck die pessimis-
tische Sichtweise auf EBRs zusammengefasst: da EBRs keine Mitbestim-
mungsrechte besitzen und eher als Verlängerung von nationalen Interessen 
in die europäischen Gremien fungieren, seien sie »neither European nor 
works councils« (Streeck 1997) – weder europäisch, noch mit einem (deut-
schen) Betriebsrat vergleichbar. 

Demgegenüber steht eine optimistische Einschätzung, die trotz der limitier-
ten Befugnisse von EBRs in erster Linie deren Entwicklungspotenzial hin 
zu grenzüberschreitend wirksamen Gremien der Interessenvertretung im 
Blick hat. Lecher u.a. sehen starke Anzeichen dafür, dass sich EBRs zu ei-
ner unterstützenden Säule von europäischen Arbeitsbeziehungen entwi-
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ckeln könnten (Lecher u.a. 1998a: 269). Diese Haltung wird gestärkt durch 
die Befunde von Müller und Hoffmann, die einen Entwicklungsprozess 
von EBRs ausmachen, der sich darin zeigt, dass »the actual practice usually 
exceeds the formal content of EWC agreements« (Müller/Hoffmann 2002: 
229). Diese Einschätzung wird von Telljohann (Telljohann 2005) gestützt, 
der anhand eines Samples von 50 EBRs feststellt, dass EBRs eine Rolle 
einnehmen können, die über die rechtlichen Bestimmungen der Richtlinie 
hinausgehen kann. Auch Blanke betrachtet die Einführung von EBRs als 
bemerkenswerten Fortschritt hin zu supranationalen Interessenvertretun-
gen (Blanke 1999: 522; s. auch Müller-Jentsch 2007: 140; Müller/Platzer 
2003: 79).3 

Hinsichtlich der theoretischen Sichtweisen auf EBRs dominierte lange Zeit 
eine akteurszentrierte Perspektive. Erst in jüngerer Zeit wird in einigen 
Beiträgen auf die Bedeutung struktureller Faktoren – vor allem die Einflüs-
se der nationalen Struktur der Arbeitnehmervertretung, des Sektors, unter-
nehmensspezifische Faktoren und die Einstellung des Managements ge-
genüber dem EBR – für die Erklärung der Funktionen und Arbeitsweisen 
von EBRs hingewiesen (Marginson u.a. 2004: 212, Telljohann 2005; Kott-
hoff 2006a: 174; Pries 2008b, Hertwig u.a. 2008; Hertwig u.a. 2009). Die 
Studien von Marginson (1992; 1994) verdeutlichen, dass ein eindimensio-
naler Ansatz für die Erklärung der unterschiedlichen Operationsmodi von 
EBRs zu kurz greift und dass die Ausgestaltung der Unternehmensstruk-
turen die Entscheidung zur Gründung eines EBRs im Unternehmen er-
heblich beeinflusst. Unter diese strukturellen Faktoren subsumiert Margin-
son die Existenz einer europäischen Managementebene, eine integrierte 
Produktionsstruktur und Inhaberleitung. Spätere Arbeiten bauten auf den 
Studien von Marginson u.a. auf und untersuchten beispielsweise den Ein-
fluss von EBRs auf den Prozess und die Ergebnisse von Managementent-
scheidungsprozessen in britischen und US-amerikanischen Unternehmen 
(Marginson u.a. 2004). Die Ergebnisse dieser Studie belegen, dass auch für 
die Varianz im Einfluss von EBRs auf Managemententscheidungen neben 
akteursbezogenen Faktoren (Managementeinstellung gegenüber dem EBR, 
Interaktion innerhalb des EBRs) Strukturfaktoren (Unternehmensausrich-
tung, europäische Managementstruktur) eine wichtige Rolle spielen. 

                                                           
 3 Ein weiteres zentrales Thema der EBR-Forschung ist die Frage nach den Rückwirkungs-

effekten, die EBRs auf nationale Systeme der Erwerbsregulierung ausüben. 



20 T R A N S N A T I O N A L E  M I T B E S T I M M U N G  

 

2.1.2 Deckungsrate und Charakteristika von EBRs 

Eine Auswertung der Datenbank des Europäischen Gewerkschaftsinstituts 
(EGI) zeigt, dass bis Anfang 2010 insgesamt 1.154 EBRs gegründet wur-
den, von denen 952 noch aktiv sind. Von den 2.385 Unternehmen, die un-
ter die Richtlinie fallen und einen EBR installieren könnten, haben bis An-
fang 2010 898 Unternehmen einen EBR gegründet. Dies entspricht einer 
Deckungsrate von 37,6 Prozent. Aus der Datenbank geht weiterhin hervor, 
dass der Deckungsgrad bei den größeren Unternehmen höher ist als bei 
kleineren. In Unternehmen mit weniger als 5.000 Beschäftigten liegt der 
Deckungsgrad bei 27,9 Prozent, während er in Unternehmen mit mehr als 
10.000 Beschäftigten 63,9 Prozent beträgt. 

Neben der Forschung zur Verteilung und Deckungsrate von EBRs ist 
ein zweiter Forschungsstrang die Auswertung der Gründungsvereinbarun-
gen von EBRs. Die Befunde zeigen, dass die Gründungsvereinbarungen 
wichtig für die konkrete Bestimmung der Aktivitätsfelder und der Aktions-
formen von EBRs sind (Carley/Hall 1996; Gilman/Marginson 2002). An-
hand der Analyse von 344 EBR-Gründungsvereinbarungen finden Gilman 
und Marginson vier Einflussfaktoren, welche die Variation der unter-
schiedlichen Bestimmungen in den Vereinbarungen erklären: Einflüsse (1) 
des Sektors, (2) des Landes der Unternehmenszentrale, (3) der Vorgaben 
der EBR-Richtlinie beziehungsweise der sogenannten subsidiären Bestim-
mungen des Anhangs der Richtlinie (statutory model effect), in denen ein 
›Modell-EBR‹ beschrieben wird, und (4) einen Lerneffekt, das heißt die 
Imitation guter Praxis (Gilman/Marginson 2002: 46ff.).  

Eine dritte Forschungslinie besteht in der Analyse der Funktionen und 
Operationsmodi von EBRs. Hauptsächlich konzentrieren sich diese Studi-
en auf zwei Themen: erstens die Bedingungen, welche die Struktur von 
EBRs beeinflussen, und zweitens die Bedeutung von EBRs für die Interes-
senvertretung. In Bezug auf die Struktur von EBRs und ihrer Wirkungs-
kraft wurden bereits in frühen Untersuchungen Typologien von EBRs gebil-
det. In ihrer Untersuchung von 23 EBRs analysieren Lecher u.a. (Lecher 
u.a. 1998a; Müller/Platzer 2003) die Aktivitäten der EBRs auf vier Interak-
tionsfeldern (zwischen EBR-Mitgliedern, zwischen Management und EBR, 
zwischen Gewerkschaften und EBR und zwischen den nationalen Arbeit-
nehmervertretungen und dem EBR). Sie verdichten das Material zu einer 
ersten Typologie von EBRs (mit den vier Typen symbolischer, dienstleis-
tender, projektorientierter und beteiligungsorientierter EBR), die im We-
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sentlichen Effektivitätsunterschiede von EBRs abbildet. Bisher, so die Ein-
schätzung von Lecher und Platzer, hat nur ein Bruchteil der EBRs wirksa-
me Akteursqualität entwickelt (Lecher u.a. 2001: 200). Eine gleichsam evo-
lutionär-automatische Entwicklung vom symbolischen zum beteiligungs-
orientierten EBR sehen Lecher und Platzer hingegen nicht (Lecher/Platzer 
2003: 599; s. auch Platzer 2009). 

Auf der Grundlage von zwölf Fällen präsentiert Kotthoff eine ähnliche 
Typologie mit fünf unterschiedlichen Typen (Kotthoff 2006a), die er an-
hand von sieben Untersuchungsdimensionen bildet (Struktur und Organi-
sation des EBRs, Struktur und Organisation des Konzerns, Interessenver-
tretungswirksamkeit des EBRs, EBR-interne Beziehungskonstellationen, 
alltägliche Europäisierung, EBR und Person und Betreuung des EBRs 
durch die Gewerkschaft(en)). Die EBR-Typologie von Bicknell basiert auf 
der Unterscheidung zwischen ethnozentrischen, polyzentrischen und euro-
zentrischen Internationalisierungsmustern, die sie von Perlmutter (Perl-
mutter 1969) übernimmt. Als Grundlage der Typisierung dient die »strate-
gic disposition towards international development« (Bicknell 2007: 117), 
die mithilfe von neun Variablen operationalisiert wird. Bei der Anwendung 
dieser Faktoren auf EBRs mit starkem deutschen Einfluss legt sie dar, dass 
diese EBRs überwiegend entweder ethno- oder polyzentrisch, aber nicht 
eurozentrisch sind.  

Im Hinblick auf die Bedeutung von EBRs für die Vertretung von Ar-
beitnehmerinteressen zeigt Waddington anhand einer Befragung von 473 
EBR-Mitgliedern, dass die Qualität der Partizipation von EBRs in Bezug 
auf die Beteiligungsmöglichkeiten (Information und Konsultation), die in 
der EBR-Richtlinie vorgeschrieben sind, erheblich variiert. Die Daten zei-
gen, dass viele EBRs über wichtige Angelegenheiten entweder nicht oder 
nicht ausreichend informiert werden und dass noch weniger zu diesen As-
pekten konsultiert werden; die Partizipation von vielen EBRs ist, gemessen 
an den Vorgaben der EBR-Richtlinie, als mangelhaft einzuschätzen. 

2.1.3 Forschung zu EBRs in der Automobilindustrie 

Eine ganze Reihe von Studien über EBRs untersuchen Handeln und Stra-
tegien einzelner EBRs in speziellen Krisensituationen, wie zum Beispiel bei 
Werksschließungen. Ein besonderer Schwerpunkt dieser Fallstudien lag 
dabei auf EBRs in der Automobilindustrie. Nicht zuletzt zählen einige 
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große Automobilhersteller zu den Pionieren bei der Einrichtung von 
EBRs; im Jahre 1996, vor dem Ablauf der sogenannten Artikel 13 Phase, 
hatten alle europäischen Automobilhersteller europäische Informations- 
und Konsultationsgremien eingerichtet (Hancké 2000: 55). Automobilkon-
zerne scheinen auch aufgrund der hohen Dynamik von Internationali-
sierungs- und Restrukturierungsprozessen, technologischem Wandel und 
Marktentwicklungen reichlich Bedarf für grenzüberschreitende Interessen-
regulierungsprozesse zu erzeugen. 

In den frühen Phasen wurde die Rolle von EBRs in der europäischen 
Automobilindustrie skeptisch gesehen. Während dieser Zeit wurden EBRs 
nicht selten durch das Management oder die Gewerkschaften instrumenta-
lisiert und dadurch Abwärtsspiralen auf Konzernebene in Richtung immer 
niedrigerer Tarif-, Arbeits- und Sozialstandards zusätzlich angeheizt (Han-
cké 2000). Diese lokalen Bündnisse für Beschäftigung, die der Stand-
ortsicherung und der Steigerung der Konkurrenzfähigkeit der Unterneh-
men dienen, hat Zagelmeyer vor Augen, wenn er kritisch von »brothers in 
arms in the European car war« spricht (Zagelmeyer 2001). 

Dieser kritischen Beurteilung stehen eine Vielzahl von Publikationen 
gegenüber, welche die Entwicklung von EBRs in der europäischen Auto-
mobilindustrie zu genuin europäischen und im Hinblick auf die Interes-
senvertretung durchaus effektiven Gremien nachzeichnen, die die einseiti-
ge Fokussierung nationaler oder lokaler (Standort-)Interessen überwinden. 
Eller-Bratz und Klebe (1998) zeigen, wie der EBR von General Motors 
gegen den entschiedenen Widerstand der europäischen Unternehmenslei-
tung erfolgreich eine nationenübergreifende Position der Arbeitnehmerver-
tretungen zur beabsichtigten Benchmark-Analyse erreichte. Der EBR war 
in der Lage, die Konkurrenz zwischen Arbeitnehmervertretern der unter-
schiedlichen Standorte zu kontrollieren und abzumildern. Dies gelang 
aufgrund ›einer phantasiereichen und zeitnahen Kombination nationaler 
Informations- und Mitbestimmungsrechte‹ (Eller-Braatz/Klebe 1998: 449). 
Letztendlich stärkte die Lösung dieser Konfliktsituation innerhalb des 
EBRs nicht nur die nationalen Arbeitnehmervertretungen, sondern vor 
allem den EBR selbst im Hinblick auf dessen interne Kohäsion, die ein 
stabilisierender Faktor bei den folgenden Entwicklungen war. In späteren 
Auseinandersetzungen über die weitgehenden Restrukturierungsmaßnah-
men, die mehrere Produktionsstandorte betrafen, war der EBR in der La-
ge, ein Maß an Partizipation zu erreichen, das weit über die gesetzlichen 
Bestimmungen in der EBR-Richtlinie hinausgeht (Bartmann/Blum-Gee-
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nen 2007; Rott 2008; Dehnen/Rampeltshammer 2010).4 Fetzer (2008) 
spricht im Zusammenhang mit dem EBR von General Motors von einer 
»risk community«; um das Risiko von Standortwettbewerben und in der 
Folge Produktionsverlagerungen zu minimieren, schließen sich die Arbeit-
nehmervertreter zu einer handlungsfähigen Einheit dann zusammen, wenn 
(a) auftretende Probleme nicht auf Standortebene gelöst werden können 
und (b) die Schwierigkeiten innerhalb des Unternehmens als gemeinsame 
Schwierigkeiten von allen Akteuren angesehen werden. Erst die Wahrneh-
mung der EBR-Mitglieder, dass die Beschäftigten gegenüber Strategien der 
Unternehmensglobalisierung (wie zum Beispiel Produktionsverlagerungen) 
verletzbar sind, kann demnach als ein wichtiger Grund für die Entwicklung 
des EBRs bei General Motors gesehen werden.  

Der Entschluss, einen EBR bei BMW zu gründen, wurde vom Kon-
zernbetriebsrat in Deutschland im Verlaufe der Akquisition der Britischen 
Rover Group im Jahre 1994 gefasst. Die Motivation für die Gründung war 
die Befürchtung der Arbeitnehmervertretung von BMW, dass es durch die 
Integration der Rover Standorte zu einer Verschlechterung der relativ ho-
hen Regulierungsstandards bei BMW kommen könnte. Die anfänglich ne-
gative Haltung des Managements veränderte sich, als vor dem Hintergrund 
der Einführung der EBR-Richtlinie die Vorteile freiwilliger Vereinbarun-
gen erkannt wurden (Whittall 2000b: 67f.). Während der Longbridge-Krise 
von 1998 und 1999 spielten die Ressourcen des deutschen Konzernbe-
triebsrats eine große Rolle im Vergleich zu den eingeschränkten Kompe-
tenzen des EBRs von BMW. Die wesentliche Funktion des EBRs war es, 
eine Basis für bilaterale Gewerkschaftskooperation bereitzustellen (Whittall 
2000b: 78). Die Ergebnisse dieser Studie zeigen zum einen, dass im Ange-
sicht von weitreichenden strukturellen Unterschieden (Systeme der Ar-
beitsbeziehungen, der Ungleichverteilung von EBR-Sitzen und Kompeten-
zen) sogenannte »weiche Faktoren« wie zum Beispiel Vertrauensbildung, 
regelmäßige Interaktionen und Vernetzung zunehmend an Wertigkeit ge-
winnen und zum anderen, dass der Standort der Unternehmensleitung 
(aufgrund gewohnter Interaktionsmuster auf Basis der nationalen Systeme 

                                                           
 4 Haipeter (2008) benennt fünf Faktoren, die für diese Entwicklung des EBRs von Gene-

ral Motors wesentlich sind: Die Herausbildung einer europäisch integrierten Manage-
mentstruktur, Plattform- und Parallelproduktion, Lernprozesse der Akteure im EBR, der 
amerikanische Ursprung von General Motors und die konfliktreichen Arbeitsbeziehun-
gen im Konzern. In ähnlicher Weise zeichnen Dehnen und Rampeltshammer den Ent-
wicklungsverlauf des EBRs nach (2010). 



24 T R A N S N A T I O N A L E  M I T B E S T I M M U N G  

 

der Erwerbsregulierung) einen starken Einfluss auf die aktuelle Praxis der 
EBRs ausüben kann. 

Der EBR bei Volkswagen wurde bereits 1990 gegründet und war damit 
der erste eines europäischen Automobilherstellers. Die Entscheidung des 
Managements, den EBR offiziell als Interessenvertretungsorgan anzuer-
kennen, war auch vom Wunsch getragen, eine führende Rolle hinsichtlich 
des Ausbaus der sozialen Dimension der Europäischen Union zu spielen 
(Helbig 1999: 247). Trotz der Dominanz der deutschen Interessenvertreter 
innerhalb des Gremiums war der VW-EBR in der Lage, relevante Unter-
nehmensentscheidungen im Interesse ausländischer Standorte zu beein-
flussen (Mertens 1994; Haipeter 2000; Müller u.a. 2004a; Hertwig u.a. 2008).5 

Fasst man den knappen Überblick über wichtige Beiträge der EBR-
Forschung zusammen, so fällt in theoretisch-konzeptioneller Hinsicht die 
relativ enge Anlehnung der EBR-Forschung an die Industrial-Relations-
Perspektive auf. Im Mittelpunkt des Forschungsinteresses stehen die Ent-
stehungsgeschichte, die Strukturen oder Typologie sowie die Effektivität 
der EBRs als abhängige beziehungsweise zu erklärende Variablen. Die 
objektiven Rahmenbedingungen (der Einbettung in die Arbeitsbezie-
hungsinstitutionen auf nationaler und EU-Ebene), die konzern- und mana-
gementbezogenen Faktoren (EBR-Vereinbarungen, Struktur des Kon-
zernmanagements und Managementpolitiken gegenüber dem EBR) sowie 
die auf unterschiedliche Gruppen bezogenen Handlungs- und Entschei-
dungsprozesse werden als unabhängige beziehungsweise erklärende Vari-
ablen behandelt. In der Forschungspraxis wird dies häufig auf die Analyse 
der genannten vier Beziehungsdimensionen (nach Lecher u.a. 1999) EBR – 
Management, EBR – Gewerkschaften, EBR – nationale Interessenvertre-
tungen und EBR-interne Beziehungen reduziert, die in ähnlicher Weise 
auch in klassischen Untersuchungen von Betriebsräten in Deutschland 
Anwendung fanden (vgl. Fürstenberg 1958; Kotthoff 1981 und 1994; Mül-
ler-Jentsch/Seitz 1997). 

Die vorliegenden Untersuchungen unterscheiden sich zwar nach ihrer 
jeweiligen Gewichtung handlungstheoretischer und strukturalistischer Ana-
lyseelemente, sie bewegen sich aber weitgehend im engeren Rahmen der 
Industrial-Relations-Forschung. Weder die eher politikwissenschaftliche 
europäische Integrationsforschung (vgl. zum Mehrebenensystem-Ansatz 

                                                           
 5 Eine vergleichende Analyse der (internationalen) Interessenvertretungen bei VW und bei 

Renault ist von Speidel (2005) vorgelegt worden. Das System (internationaler) Interes-
senvertretung bei Daimler wird von Müller u.a. (2004a) untersucht. 
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Jachtenfuchs/Kohler-Koch 1996; Schulten 1996, 1999; Müller u.a. 2004a) 
noch die Debatte um die Konvergenz oder Divergenz nationaler Instituti-
onensysteme im Globalisierungsprozess (Hall/Soskice 2001) oder die orga-
nisationssoziologische und Transnationalisierungsforschung (vgl. weiter 
unten) wurden in EBR-Studien bislang systematisch berücksichtigt. In die-
ser Hinsicht besteht ein hoher Bedarf an konzeptioneller Systematisierung 
der EBR-Forschung (vgl. auch Müller/Hoffmann 2002: 108, 111). 

Methodisch – so lässt sich resümieren – wurde das Forschungsfeld der 
EBRs bisher entweder mithilfe von (einer begrenzten Zahl von) Einzelfall-
studien, mit zum Teil recht umfangreichen Dokumentenanalysen (z.B. aller 
EBR-Vereinbarungen), durch die systematische Analyse von Sekundärma-
terialien (wie z.B. Geschäftsberichten) und schließlich durch auf größere 
Fallzahlen ausgerichtete standardisierte Befragungen zu Einzelaspekten 
bearbeitet. Die Komplexität des Forschungsgegenstandes macht einerseits 
den Einsatz von Instrumenten der klassischen Umfrageforschung proble-
matisch und erzwingt andererseits eine Einengung der Fraugestellungen. 
Entsprechend konzentrierten sich die bisher durchgeführten Befragungen 
jeweils auf Teilaspekte der EBR-Arbeit, ihre Rolle und Funktionsweise, 
ohne dabei systematisch auch die Strukturen der jeweiligen grenzüber-
schreitenden Unternehmensorganisation in den Blick zu nehmen (vgl. z.B. 
Lecher u.a. 2001: 177ff.; Vitols 2003; Waddington 2003). Oft wurden bei 
den bisher durchgeführten Fallstudienuntersuchungen Interviews lediglich 
am Stammsitz und in einem weiteren Konzernstandort durchgeführt (so 
z.B. Lecher u.a. 2001: 55; Telljohann 2005: 83).6 Gerade aufgrund dieser 
Stärken und Schwächen der bisherigen EBR-Forschung erscheint eine 
systematische Berücksichtigung von Fragestellungen, Theoriemodellen und 
Forschungsmethoden der Studien über internationale Organisationen und 
hier vor allem internationale Unternehmen Erfolg versprechend. 

                                                           
 6 Für die hier angestrebte organisationssoziologische und Transnationalisierungs-Perspek-

tive erscheint diese Vorgehensweise vor allem deshalb als defizitär, weil mit ihr ein klares 
Zentrum-Peripherie-Verhältnis bereits ex ante unterstellt ist und die vielfältigen (mögli-
cherweise dezentralen) Interaktionsbeziehungen zwischen den einzelnen nationalen be-
ziehungsweise betrieblichen Einheiten des EBRs nicht in den Blick gelangen. 
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2.2 Forschung zu transnationalen Organisationen 

Bei den EBRs handelt es sich, so eine Ausgangsannahme dieser Studie, um 
dauerhafte, verteilte Leistungsorganisationen, deren Teilelemente bezie-
hungsweise Teilorganisationen einerseits über die Grenzen mehrerer Nati-
onalstaaten hinweg interagieren und die andererseits jeweils in spezifische 
national-kulturelle Institutionensettings eingebettet sind. Solche verteilten 
Leistungsorganisationen werden in der organisationssoziologischen und 
Management-Forschung zu internationalen Unternehmen seit den 1960er 
Jahren intensiv thematisiert. Inzwischen wendet sich auch die sozialwissen-
schaftliche Transnationalisierungsforschung (Pries 2008a) verstärkt den 
grenzüberschreitenden Organisationen zu (Portes u.a. 2002; Pries/Sezgin 
2010). Die sozialwissenschaftliche Forschung zu internationalen Organisa-
tionen ist mittlerweile so umfangreich, dass sie hier auch nicht annähernd 
gewürdigt werden kann. Zudem unterscheiden sich sowohl die theoreti-
schen Traditionen wie die empirischen Forschungsfelder zwischen den bei-
den Bereichen der Profit- und der Non-Profit-Organisationen sehr stark. 
Im Folgenden werden deshalb relevante Forschungsergebnisse sowohl für 
die Profit- als auch für die Non-Profit-Organisationen unter besonderer 
Berücksichtigung der Transnationalisierungsperspektive dargestellt. 

2.2.1 Profit-Organisationen 

In der organisationssoziologischen und allgemeinen organisationswissenschaftlichen For-
schung gibt es eine breite Tradition der Entwicklung von Idealtypen grenz-
überschreitender beziehungsweise internationaler7 Unternehmen. Hierbei 
steht das Spannungsverhältnis zwischen nationalstaatlich verfassten Regel-, 
Normen- und Institutionengefügen einerseits und den Ressourcenstruktu-
ren, Koordinations- und Steuerungsmechanismen sowie Wert- und Norm-
orientierungen innerhalb der grenzüberschreitend tätigen Leistungsorgani-
sationen andererseits im Mittelpunkt des Interesses (vgl. Dunning 1979 
und 1995). Die beiden wichtigsten Fragen der Erforschung internationaler 
Unternehmen beziehen sich auf geeignete Typisierungsmodelle sowie auf die 
dafür angemessenen Analyse- und Messinstrumente (Friedrichs 1997; Hirsch-
Kreinsen 1997 und 2010; Pries 2000). 

                                                           
 7 Zur Verwendung der Begriffe vgl. Kapitel 3. 
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In Bezug auf die Typisierungsmodelle internationaler Unternehmen 
sind (1) die räumlichen Verteilungsmuster der unterschiedlichen Unter-
nehmensteile, (2) die spezifischen grenzüberschreitenden Kooperations- 
und Koordinationsmuster und (3) die für die jeweilige Bestimmung von (1) 
und (2) betrachteten Aspekte beziehungsweise Merkmale relevant.  

Hinsichtlich der Raumverteilungsmuster hat sich seit den frühen Arbeiten 
von Perlmutter (1969), Dunning (1979) bis hin zu den Arbeiten von Porter 
(1986), Bartlett/Ghoshal (1989) und Doz/Williamson (2001) weitgehend 
die Perspektive etabliert, wonach zwischen monozentrischen und polyzen-
trischen Unternehmensstrukturen beziehungsweise zwischen einem Zen-
trum-Peripherie-Modell und einem Netzwerkmodell unterschieden wird 
(Macharzina 2003). So wird zum Beispiel die Frage untersucht, inwieweit 
netzwerkförmige Organisationsstrukturen die Verfolgung internationaler 
Strategien erleichtern oder überhaupt erst ermöglichen. Hierbei spielt die 
prozessorientierte Untersuchung von – über viele Orte und Länder vertei-
lten – Wertschöpfungsketten eine herausragende Rolle (vgl. Welge u.a. 
1998; Riedl 1999; Pries/Schweer 2004; Mense-Petermann/Wagner 2006). 

Bezüglich der Koordinationsmuster werden von einigen Autoren Wertorien-
tierungen und gemeinsame Kulturvorstellungen ins Zentrum der Analyse 
gerückt (Hofstede 1997). Andere Autoren identifizieren vor allem perso-
nelle Verflechtungen und Netzwerke als den entscheidenden Mechanismus, 
der den Zusammenhalt und das Zusammenwirken der einzelnen Teile in-
ternationaler Unternehmen ermöglicht (Carroll/Fennema 2002; Borghoff 
2005). Schließlich werden auch unpersönliche organisationsweite Mecha-
nismen wie bürokratische Kontrolle, Benchmarking beziehungsweise 
kennzifferngestützte oder diskursive Koordination als mögliche vorherr-
schende Integrationsformen identifiziert (Dörrenbächer 2000; Pries 2000; 
Welge/Holtbrügge 2003). 

Eine vielbeachtete und – in abgewandelter Form – auch für das hier 
verfolgte Vorhaben genutzte Konzeption ist die Typologie von Bartlett 
und Ghoshal. Aufbauend auf Arbeiten von Perlmutter (1969) und Porter 
(1986) entwickelten Bartlett und Ghoshal (1989) vier Idealtypen grenz-
überschreitender Unternehmen. Sie unterscheiden zwei eher einem Zent-
rum-Peripherie-Verhältnis folgende Unternehmenstypen (global und inter-
national) und zwei eher dezentral und multi-polar strukturierte Typen in-
ternationaler Unternehmen (multinational und transnational).8 Dabei hal-
                                                           
 8 Hier zeigt sich der bei Bartlett/Ghoshal (1989) – wie auch in anderen organisationswis-

senschaftlichen Studien – sehr spezifische Gebrauch des Begriffs internationale Organi-
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ten sie die ›transnational corporation‹ im Hinblick auf die zukünftige Un-
ternehmensinternationalisierung für Erfolg versprechender als die Typen 
globaler, internationaler und multinationaler Unternehmen. Vor dem Hin-
tergrund zahlreicher theoretischer und konzeptioneller Einwände und 
Kritikpunkte gegen die Typologie von Bartlett/Ghoshal hat Harzing (2000) 
mithilfe der Analyse eines relativ großen Samples weitgehend die struktu-
rellen Eigenschaften von drei (multinational, global und transnational) der 
vier Bartlett/Ghoshalschen Unternehmenstypen empirisch bestätigt. Dies 
ist insofern beachtlich, als die Typologie von Bartlett und Ghoshal nur auf 
neun Fallstudien beruhte, Harzing den heuristischen Wert dieser Typologie 
der Unternehmensorganisation aber für 166 Dependancen von 37 interna-
tional tätigen Unternehmen belegen konnte (vgl. auch Meier 1997).  

Transnationale Organisationen verfügen demzufolge über Merkmale, wel-
che sie als einen spezifischen Typus internationaler Organisation kenn-
zeichnen. Hierzu zählen insbesondere die grenzüberschreitende Dispersion 
und dezentrale Struktur der materiellen Ressourcen, Standorte, Beschäftig-
ten und Wissensbestände, eine nicht monozentrische, sondern polyzentri-
sche organisationsspezifische Kultur, eher heterarchische und raumverteil-
te Macht- und Interessenbündelungen statt ausgeprägter Zentrum-Periphe-
rie-Strukturen bei einer gleichzeitig engen Reaktionsverbundenheit und In-
terdependenz der verstreuten Organisationseinheiten im Sinne starker Ko-
ordination. Transnationale Organisationen werden aufgrund der oben gen-
annten Merkmale auch als Heterarchien, ›globale Lernnetzwerke‹ oder 
›multi-centre-structures‹ bezeichnet. Gerade die transnationalen Koordina-
tions- und Steuerungsprozesse ermöglichen eine dynamische Einbettung 
von transnationalen Organisationen in ihre – nach den einzelnen Stand-
orten jeweils variierenden – komplexen und heterogenen Umwelten. 

Neben die Gestaltung von Ressourcenflüssen der Primäraktivitäten tre-
ten die zugrundeliegenden Informations-, Kommunikations- und Ent-
scheidungsprozesse in den Mittelpunkt, welche nicht nur die Grundlagen 
zur effizienten Erfüllung der Primäraufgaben bereitstellen, sondern auch 
das Fundament für Lern- und somit für Evolutionsprozesse bilden. Es 
                                                                                                        

sation im Sinne einer grenzüberschreitend tätigen Organisation, die ein deutliches Zent-
rum-Peripherie-Verhältnis und eine schwache Koordination der Aktivitäten ihrer Teil-
einheiten aufweist. Auch der Begriff multinationale Organisation wird hier spezifischer (im 
Sinne von dezentralisierten und nur schwach koordinierten grenzüberschreitenden 
Organisationen) verwendet und nicht als Oberbegriff für alle grenzüberschreitend täti-
gen Profit-Organisationen, wie dies teilweise in der Forschung über multinationale Un-
ternehmen der Fall ist (vgl. genauer auch Kapitel 3).  
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wird davon ausgegangen, dass in transnationalen Organisationen klassische 
hierarchische Strukturen und Prozesse nicht ausreichen, um der globalen 
Komplexität und Heterogenität Rechnung zu tragen. Die Einbettung der 
Organisationseinheiten in unterschiedliche lokale Kontexte bei gleichzeitig 
starker überlokaler Koordination ermöglicht transnationalen Organi-
sationen emergente rekursive und reflexive Strukturen und Prozesse.  

Die jeweils ins Zentrum der Analyse gerückten Raumverteilungsmuster 
und Koordinationsmechanismen beeinflussen sehr stark die für relevant 
gehaltenen Merkmale von Unternehmensinternationalisierung. Zur Identifi-
kation und Charakterisierung von internationalen Leistungsorganisationen, 
vor allem internationalen Unternehmen, werden zum Beispiel von der 
OECD zwei Indizes, der Transnationalisierungsindex9 und der network-spread-
index10, verwendet. Beide Indizes geben jedoch weitgehend nur Infor-
mationen über das Raumverteilungsmuster der internationalen Tätigkeit, nicht 
jedoch über deren Vernetzung und Koordination an. Weiterhin werden hier 
nur Aspekte objektiver Ressourcenverteilung gemessen, nicht jedoch zum 
Beispiel formale Regelungen, Routinen, Kommunikations- und Entschei-
dungsstrukturen oder gar Unternehmenskulturen, welche die eigentlichen 
Wertschöpfungsprozesse erst ermöglichen. 

In der indikatororientierten Forschung über internationale Unterneh-
men und Internationalisierungsstrategien (Ruigrok/van Tulder 1995; Riahi-
Belkaoui 1998 und 1999) wurden einige weitere Konzepte zur Ermittlung 
des Internationalisierungsgrades von Unternehmen mittels quantitativer 
Daten entwickelt. Eine weitere Möglichkeit der Messung internationaler 
Organisationen über Indikatorbildung besteht in der Clusterung nach or-
ganisationalen Mustern und nationalen Kulturen (vgl. z.B. Hofstede 1997). 
Neuere Methodenkonzepte versuchen kulturspezifische Clusterdaten mit 
›harten‹ geographischen Verteilungsdaten zu kombinieren (vgl. Fisch/ 
                                                           
 9 Er setzt sich zusammen aus den Verhältnissen von Auslandsaktiva/Gesamtaktiva, Aus-

landsumsatz/Gesamtumsatz und Anzahl im Ausland Beschäftigter/Anzahl insgesamt 
Beschäftigter (World Investment Report 2002: 88). Auch Van Tulder u.a. (2001) nutzen 
den »Transnationality Index« als Kombination der drei unternehmensbezogener Indika-
toren zur Operationalisierung von Internationalisierung (ebd.: 47). Ihre Untersuchung 
der 100 größten Unternehmen (core companies) ergab einen durchschnittlichen Trans-
nationalisierungsindex von rund 35 Prozent; betrachtet man dagegen nur die Konzerne 
mit den meisten Internationalisierungsaktivitäten, so werden bei diesen Transnationa-
lisierungsindizes zwischen 50 und 55 Prozent erzielt (ebd.: 57f). 

 10 Er misst über den vorgenannten Index hinaus das Verhältnis der Anzahl an Ländern, in 
denen ein Unternehmen eine Niederlassung hat, zu der Gesamtzahl an Ländern, in de-
nen dies möglich wäre (World Investment Report 2002: 109). 


